
 

Geschäftsordnung der Steuergruppe  

§ 1 Aufgaben, Ziele und Legitimation 

(1) Die Steuergruppe (STG) ist beauftragt, im Sinne der Gesamtlehrerkonferenz (GLK) 
Vorhaben zu fördern, welche die Qualität der schulischen Arbeit erhalten und 
verbessern sollen.  

(2) Die STG  koordiniert  und initiiert Arbeitsprojekte, die im Rahmen der   Ziele und 
Aufgaben der Schule entstehen. 

(3) Die von der STG angeregten Projekte bedürfen der Zustimmung der GLK. 

§ 2 Bildung und Zusammensetzung 

(1) Mitglieder der STG sind: Der Schulleiter, der stellvertretende Schulleiter, der 
Fachabteilungsleiter für Schulentwicklung, ein Mitglied des Personalrats sowie vier 
von der GLK hinzu gewählte Mitglieder des Kollegiums. 

(2) Die Fachbereiche Mathematik/Naturwissenschaften, Sprachen, musische Fächer und 
Sport schlagen der GLK Kandidaten1 zur Wahl in die STG vor. 

(3) Alle Mitglieder der STG sind stimmberechtigt. 
(4) Die Amtszeit beträgt zwei Schuljahre. 
(5) Ein weiteres Mitglied kann hinzugezogen werden. Es ist in diesem Rahmen 

stimmberechtigt. 
(6) Die STG kann nach Absprache Berater einladen. 

§ 3 Vorsitz 

(1) Die STG wählt jeweils für eine Amtszeit einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter 
aus ihrer Mitte. Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein und leitet sie. 

§ 4 Sitzungen 

(1) Die STG trifft sich regelmäßig und bestimmt die Termine selbst.  
(2) Der Vorsitzende legt spätestens drei Tage vor der nächsten Sitzung eine 

Tagesordnung vor und hängt sie im Lehrerzimmer aus. Jedes Mitglied kann Anträge 
stellen. 

(3) Von jeder Sitzung wird ein kurzes Ergebnisprotokoll angefertigt und allen Mitgliedern 
binnen einer Woche zugestellt und dem Lehrerkollegium zugänglich gemacht. Der 
Protokollant ist in alphabetischer Reihenfolge ein Mitglied der STG mit Ausnahme 
des Vorsitzenden. 

§ 5 Beschlussfähigkeit 
 

(1) Die STG ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf ihrer Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder dessen Stellvertreter anwesend sind. Wird ein weiteres Mitglied 
hinzugezogen, müssen mindestens sechs Mitglieder anwesend sein. 

                                    
1
 Sofern die folgenden Ausführungen Personalbegriffe wie "Kandidat" oder "Lehrer" enthalten, sind 

dies funktions- oder statusbezogene Bezeichnungen, die gleichermaßen auf Frauen und Männer 
zutreffen. 



 
 

§ 6 Beschlussfassung 
 
(1) Eine Abstimmung muss von dem Vorsitzenden ausdrücklich eröffnet werden. 
(2) Ein Antrag ist bei 5 Ja-Stimmen (bzw. 6 Ja-Stimmen, vgl. §2, Abs.5)   angenommen. 
(3) Änderung der Geschäftsordnung bedürfen zwei Drittel der ständigen Mitglieder. 
 

§ 7 Inkrafttreten/ Gültigkeit der Geschäftsordnung 
 

(1) Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung der GLK. 

 

§ 8 Bekanntgabe der Geschäftsordnung 
 

(1) Die Geschäftsordnung ist jedem Mitglied des Kollegiums zugänglich zu machen. 
 
 
 
 

 
 

Unterschriften der Steuergruppenmitglieder 

 

 

 

 

Offenburg, 21. April 2005  
 
 
Die Mitglieder der Steuergruppe sind: 

 


